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1 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele 
1.1 Aufstellungsbeschluss und räumlicher Geltungsbe-

reich 
Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat am 17.03.2016 den Aufstel-
lungsbeschluss zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Esch-
garten II“ gefasst. 
Das ca. 0,2 ha große Plangebiet befindet sich im Süden der Ortslage 
Saerbeck. Es wird begrenzt  
– durch den Heckenweg im Norden, 
– Fußwege im Osten (Flurstück 230, Flur 40, Gemarkung 

Saerbeck) und im Süden (Flurstück 146, Flur 40, Gemarkung 
Saerbeck) sowie 

– durch die Parzellen 216, 217 an der Ecke Heckenweg / 
Niehoffs Blaike am westlichen Plangebietsrand. 

Die Grenzen des Änderungsgebietes sind entsprechend in der Plan-
zeichnung des Bebauungsplanes festgesetzt. 
 
1.2  Anlass und Ziel der Planung 
Aufgrund des demographischen Wandels ist die Nutzung von Spiel-
flächen innerhalb bestehender älterer Baugebiete deutlich zurückge-
gangen. Vor diesem Hintergrund sollen einzelne mittlerweile 
mindergenutzte Spielflächen nunmehr im Sinne der Innenentwicklung 
einer baulichen Nutzung zugeführt werden.   
Vor dem Hintergrund des dringenden Bedarfs an bezahlbarem Wohn-
raum, der durch die aktuelle Zuwanderung noch verstärkt wird, soll 
der im Plangebiet gelegene Bolzplatz aufgeben werden und im Sinne 
der Innenentwicklung einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt wer-
den. Dabei ist in Ergänzung der östlich und nördlich gelegenen Struk-
turen eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Da der 
rechtsverbindliche Bebauungsplan für das Plangebiet die Festset-
zung als öffentliche Grünfläche trifft wird für die angestrebte bauliche 
Nutzung des bisherigen Bolzplatzes eine Änderung des Bebauungs-
planes erforderlich.   
 
1.3 Derzeitige Situation 
Ausgehend vom Ortskern der Gemeinde Saerbeck Richtung Süden 
liegt abzweigend von der Grevener Straße Richtung Osten der He-
ckenweg. Südlich angrenzend an den Heckenweg befindet sich das 
ca. 0,2 ha große Änderungsgebiet. 
 
Das Plangebiet ist umgeben von Einfamilien- und Mehrfamilienhäu-
sern in einer gewachsenen Siedlungsstruktur. Im Osten und im Sü-
den grenzt ein Fußweg an das Plangebiet an, der die fußläufige 
Anbindung an das südlich angrenzende Wohngebiet ermöglicht. 
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Das Plangebiet besteht aus einer Rasenfläche, die heute ausschließ-
lich als Bolzplatz genutzt wird. Die Randbereiche des Bolzplatzes 
sind durch Strauchpflanzungen und Bäume gefasst. Entlang des He-
ckenweges wurden zur Abgrenzung Eichen auf einem leicht erhöhten 
Wall gepflanzt. 
 
1.4 Planverfahren 
Da sich das Plangebiet innerhalb des bebauten Siedlungszusammen-
hangs befindet, wurde geprüft, ob die Voraussetzungen für die An-
wendung des § 13a BauGB vorliegen und das Bebauungs-
planverfahren im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden 
kann:  
– Aufgrund der Größe des Plangebietes der 6. Änderung von ca. 

0,2 ha und der dementsprechend zulässigen Grundfläche von 
weniger als 20.000 qm erfüllt der Bebauungsplan die in § 13 a 
(1) Nr. 1 BauGB genannten Größenbeschränkungen.  

– Durch den Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von 
Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gem. dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unterliegen, nicht 
begründet.   

– Eine Beeinträchtigung der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung (FFH) oder der Europäischen Vogelschutzgebiete 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes ist nicht zu 
erwarten.  

Auf Basis der oben dargestellten Prüfung hat die Gemeinde Saerbeck 
daher beschlossen, das vorliegende Bauleitplanverfahren auf der 
Grundlage des § 13a BauGB und den danach geltenden Verfahrens-
vorschriften als „Bebauungsplan der Innenentwicklung” im beschleu-
nigten Verfahren durchzuführen.  
Aufgrund der geringen Größe der zulässigen Grundfläche von weni-
ger als 20.000 qm finden auf den Bebauungsplan die Vorschriften 
des § 13a (2) Nr. 4 BauGB Anwendung. Demnach gelten Eingriffe, 
die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, 
als im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulässig.  
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1.5 Planungsrechtliche Vorgaben  
• Regionalplanung 
Der Regionalplan Münsterland * stellt das Plangebiet der 6. Änderung 
als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar.  
 
• Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Saerbeck trifft für 
das Plangebiet die Darstellung als Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung Grünanlage. 
Damit entsprechen die Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
nicht mehr der oben dargestellten künftigen städtebaulichen Zielset-
zung für das Gebiet der 6. Änderung des Bebauungsplanes. 
Da die Änderungen des Bebauungsplanes von den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans abweichen, erfolgt eine Anpassung des 
Flächennutzungsplanes gemäß §13 a (2) Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung. 
 
• Bebauungsplan 
Für das Plangebiet der 6. Änderung trifft der rechtsverbindliche Be-
bauungsplan die Festsetzung als „Öffentliche Grünfläche” mit der 
Zweckbestimmung „Park- und Spielanlagen”. 
Die an das Plangebiet angrenzenden Baugebiete sind als „Allgemei-
nes Wohngebiet” festgesetzt.  
Die zulässige Geschossigkeit auf den angrenzenden Flächen variiert 
zwischen einer eingeschossigen Bebauung westlich des Plangebie-
tes und maximal zweigeschossiger Bauweise. 
Darüberhinaus werden in dem Bebauungsplan gestalterische Fest-
setzungen hinsichtlich der Außenwandflächen, der Dachform und 
Dachneigung sowie zu Grundstückseinfriedungen getroffen. 

*  Regionalplan Münsterland, 
Bezirksregierung Münster,   
Juni 2014  
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2 Städtebauliche Konzeption  
Das städtebauliche Konzept sieht für das Plangebiet eine Bebauung 
durch ein Mehrfamilienhaus vor. Anknüpfend an die vorhandene Be-
bauung am Heckenweg ist eine straßenbegleitende Bebauung ge-
plant. Zu den westlich gelegenen Doppelhäusern hält die geplante 
Bebauung einen ausreichenden Abstand ein. 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, dabei einen flexiblen planungs-
rechtlichen Rahmen für die spätere Umsetzung zu schaffen. 
 
Festsetzungen für Art und Maß der baulichen Nutzung und gestalteri-
sche Festsetzungen, wie Fassadenmaterial, Dacheindeckung und  
-neigung werden aus dem geltenden Bebauungsplan und der Be-
standssituation abgeleitet und auf neue Bauvorhaben übertragen, um 
ein homogenes städtebauliches Erscheinungsbild zu erreichen. Die 
Höhenentwicklung der Bauvorhaben im Plangebiet soll sich an den 
Bestandsgebäuden orientieren und sich harmonisch und ortsange-
messen in die bestehende Situation einfügen.  
 
 
3 Festsetzungen zur baulichen Nutzung 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
Für das Änderungsgebiet wird entsprechend den angrenzenden Flä-
chen ein  „Allgemeines Wohngebiet” gem. § 4 BauNVO festgesetzt.  
Eine Einschränkung der allgemein zulässigen Nutzungen gem. § 4 
(2) BaunVO  bzw. der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 
4 (3) BauNVO ist unter städtebaulichen Gesichtspunkten nicht erfor-
derlich.   
 
3.2 Maß der baulichen Nutzung  
3.2.1 Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl  
Im Sinne der Innenentwicklung und dem flächensparenden Umgang 
mit Grund und Boden wird für das Plangebiet eine Grundflächenzahl 
von 0,4 festgesetzt. Dies entspricht den Obergrenzen der Grundflä-
chenzahl gem. § 17 BauNVO.  
 
3.2.2 Baukörperhöhen und Geschossigkeit 
Anknüpfend an die östlich und nördlich gelegene Bebauung wird für 
das Plangebiet eine maximal zweigeschossige Bebauung festgesetzt.  
Um das Einfügen der geplanten Gebäude in den städtebaulichen 
Kontext zu gewährleisten, wird zusätzlich eine Festsetzung der ma-
ximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen in den Bebauungsplan aufge-
nommen.  
Demnach wird eine maximale Traufhöhe von 6,00 m und eine maxi-



 
 
 
 

 
7 

6. Änderung  
Bebauungsplan Nr. 9 
„Eschgarten II” 
Gemeinde Saerbeck 
 

 

male Firsthöhe von 11,15 m festgesetzt. Als einheitliche Bezugshöhe 
für die Höhenfestsetzungen wird für die Bebauung die mittlere Höhe 
der angrenzenden Erschließungsstraße (Heckenweg) gewählt. 
 
3.2.3  Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubare Fläche wird durch die Baugrenzen großzügig fest-
gesetzt, um eine flexible Anordnung der Baukörper zu gewährleisten.  
Die überbaubare Fläche hält zum Heckenweg und zu dem östlich 
angrenzenden Fußweg einen Abstand von mindestens 3,00 m. Zu 
dem südlich angrenzenden Fußweg sowie dem westlich angrenzen-
den Grundstücken wird ein Abstand von 4,00 m gehalten. Zu dem 
westlich angrenzenden Reihenhaus wird ein ausreichender Abstand 
von 4,00 m gehalten. 
Ein städtebauliches Erfordernis für die einengende Festsetzung von 
Baulinien besteht nicht. 
 
3.2.4  Bauweise / Bauform  
Für das Plangebiet wird entsprechend der geplanten Bebauungs-
struktur als Bauweise eine Bebauung mit „Einzelhäusern” festgesetzt.  
 
3.3 Festsetzungen zur baulichen Gestaltung 
Für das Plangebiet werden unter Berücksichtigung der für die umge-
benden Flächen getroffenen Festsetzungen gem. § 86 BauO NRW 
gestalterische Festsetzungen getroffen, um einige grundsätzliche 
Leitlinien für eine dem typischen, regionalen Charakter entsprechen-
de Gestaltung der Baukörper zu sichern.  
Festsetzungen zu Dachform, Dachaufbauten und Dachneigung, den 
für die Gestaltung der Außenwandflächen zulässigen Materialien so-
wie den Einfriedungen der Grundstücke werden entsprechend den 
Festsetzungen des angrenzenden Bebauungsplanes übernommen. 
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4 Erschließung  
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt direkt über den Hecken-
weg. 
 
4.1 Rad- und Fußwegenetz  
Das Plangebiet ist über die entlang des Heckenweges sowie östlich 
angrenzend verlaufenden Fußwege in das Fußwegenetz des Bauge-
bietes eingebunden.  
 
4.2 Ruhender Verkehr  
Die im Zusammenhang mit der geplanten Nutzung der Grundstücke 
bauordnungsrechtlich erforderlichen privaten Stellplätze sind auf den 
jeweiligen Grundstücksflächen nachzuweisen.  
 
 
5 Natur und Landschaft / Freiraum 
5.1 Festsetzungen zur Grüngestaltung 
Die entlang der südlichen Grenze des Plangebietes stockenden Ge-
hölze werden im Bebauungsplan als „Puffer” zwischen den künftigen 
privaten Gartenflächen und dem südlich verlaufenden Fußweg pla-
nungsrechtlich gesichert.  
Die entlang des Heckenweges stockenden Gehölze können in Abwä-
gung mit dem Ziel einer straßenbegleitenden Bebauung nicht erhal-
ten werden. 
 
5.2 Eingriffsregelung 
Aufgrund der geringen Grundfläche von weniger als 20.000 qm finden 
auf den Bebauungsplan die Vorschriften des § 13a (2) Nr. 4 BauGB 
Anwendung. Demnach gelten Eingriffe, die auf Grund der Änderung 
des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) 
Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuläs-
sig. Somit ist die Erstellung einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung entbehrlich. 
 
5.3 Biotop- und Artenschutz 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europä-
isch geschützter Arten im Plangebiet aktuell bekannt oder zu erwar-
ten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen des 
Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften potenzi-
ell nicht ausgeschlossen werden können bzw. ob und welche Maß-
nahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erforderlich 
werden. 

* Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr NRW, Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz NRW, 2010: 
Artenschutz in der 
Bauleitplanung und bei der 
baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben, gemeinsame 
Handlungsempfehlung. 
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Die im Plangebiet vorhandenen Biotopstrukturen werden hinsichtlich 
ihres Habitatpotenzials für planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten 
geprüft und Auswirkungen der Planung auf die Lebensräume und die 
Arten gem. § 44 BNatSchG prognostiziert. 
 
• Bestandsbeschreibung 
Das Plangebiet befindet sich im südöstlichen Bereich der Gemeinde 
Saerbeck innerhalb des im Zusammenhang bebauten Siedlungsbe-
reiches und ist vollständig von Wohnbauflächen umgeben. Unmittel-
bar nördlich des Plangebietes verläuft der Heckenweg, östlich und 
südlich bestehen Fuß- und Radwege. 
Der geltende Bebauungsplan Nr. 9 „Eschgarten II“ setzt für das Plan-
gebiet Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Park- und Spielanla-
gen“ fest, was auch der derzeitigen Nutzung entspricht. Die 
Randbereiche des „Bolzplatzes“ sind durch Gehölzanpflanzungen 
gekennzeichnet. Entlang des Heckenweges wurden zusätzlich Ei-
chen auf einem leicht erhöhten Wall gepflanzt. 
 
• (Potentielles) Arteninventar 
Laut Abfrage des Fachinformationssystems* (FIS) können im Bereich 
des Plangebietes (Messtischblatt 3811, Quadrant 2) unter Berück-
sichtigung der im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen (Kleinge-
hölze, Bäume, Gebüsche, Hecken, Gärten, Parkanlagen) 38 
planungsrelevante Arten vorkommen; dazu gehören 9 Fledermaus-, 
27 Vogel- und 2 Amphibienarten (s. Anhang, Tab. 1).  
Unter Berücksichtigung der Bestandsbeschreibung – insbesondere 
der Ausstattung mit Biotopstrukturen die als Brut- und/ oder Nah-
rungs- bzw. Überwinterungshabitat geeignet wären (hier: Gehölze 
mittleren Alters) – kann unter Berücksichtigung der aktuellen Nutzung 
als „Bolzplatz“ eine erhebliche Beeinträchtigung der potentiell denk-
baren planungsrelevanten Arten (vgl. Anhang, Tab. 1) mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
Die bestehenden Gehölze weisen für die theoretisch denkbaren Fle-
dermausarten aufgrund ihres mittleren Baumalters und nach einer 
Begutachtung (Jan. 2016) keine geeigneten Versteckmöglichkeiten 
(abstehende Rinde, Höhlungen) auf. 
Hinsichtlich der Avifauna kann eine essentielle Funktion vollständig 
ausgeschlossen werden, zumal die Fläche aufgrund ihrer hohen Stö-
rungsintensität und der geringen Größe für (planungsrelevante) Vo-
gelarten von untergeordneter Bedeutung ist. Die ökologische 
Funktion von potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wäre je-
doch im räumlichen Zusammenhang durchgängig gewährleistet 
(gleichwertige Biotopstrukturen in angrenzenden Bereichen).  Im Sin-
ne einer worst-case-Betrachtung besteht lediglich die Möglichkeit der 

*  Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz 
(LANUV) Nordrhein-Westfalen, 
2015: Fachinformationssystem 
geschützte Arten in NRW. 
www.naturschutzinformationen-
nrw.de/artenschutz/de/arten/bla
tt. 
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Funktion als nicht essentielles Teilnahrungshabitat. 	  
Gewässer bestehen weder im Plangebiet noch im auswirkungsrele-
vanten Umfeld, so dass Amphibienvorkommen ausgeschlossen wer-
den können. 
 
• Auswirkungsprognose und Maßnahmen 
Die Planung sieht vor, die planungsrechtlichen Grundlagen für eine 
ergänzende Wohnbebauung innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Siedlungsbereiches zu schaffen. Bei Durchführung des Plan-
vorhabens können dabei alle nicht festgesetzten Biotopstrukturen 
überplant werden; das Plangebiet übernimmt jedoch keine essentiel-
len Funktionen für planungsrelevante Arten. Im Sinne des allgemei-
nen Artenschutzes dürfen jedoch gem. § 39 BNatSchG ggfs. 
notwendige Gehölzentfernungen (Fällungen, Rodungen, „auf den 
Stock setzen“) nicht innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten, d.h. vom 
01.03. – 30.09. eines jeden Jahres erfolgen. Gehölzentfernungen 
während des vorgenannten Zeitraumes sind nur nach vorheriger 
Freigabe durch eine ökologische Baubegleitung und in Abstimmung 
mit der Unteren Landschaftsbehörde zulässig. Ein entsprechender 
Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
5.4 Wasserwirtschaftliche Belange  
Klassifizierte Oberflächengewässer bestehen nicht innerhalb des 
Plangebietes. Dementsprechend sind wasserwirtschaftliche Belange 
von der Planung nicht betroffen. 
 
5.5 Forstliche Belange  
Forstliche Belange sind von der Planung nicht betroffen. 
 
5.6 Anforderungen des Klimaschutzes und der 

Anpassung an den Klimawandel 
Das Plangebiet liegt in einem erschlossenen Siedlungsbereich. Die 
Aktivierung bzw. Nachverdichtung von Flächen im bestehenden Sied-
lungsgebiet ist auch vor dem Hintergrund des § 1a (2) BauGB „Bo-
denschutzklausel“ und damit auch des Klimaschutzes sinnvoll,  um 
als Maßnahme der Innenentwicklung eine Flächeninanspruchnahme 
an anderer Stelle zu vermeiden. Durch die Lage im Siedlungszu-
sammenhang werden die mit der Nutzung des Baugebietes verbun-
denen Verkehrsbewegungen soweit als möglich reduziert. Die 
Ortsmitte und damit auch die örtlichen Versorgungseinrichtungen sind 
in fußläufiger Entfernung gut erreichbar.  
Die Gebäude werden nach den aktuellen Vorschriften der Energie-
einsparverordnung (EnEV) errichtet. Dadurch werden bautechnische 
Standardanforderungen zum effizienten Betriebsenergiebedarf si-
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chergestellt. 
Mit dem geplanten Vorhaben werden weder Folgen des Klimawan-
dels erheblich verstärkt, noch sind Belange des Klimaschutzes un-
verhältnismäßig negativ betroffen. 
 
 
6 Sonstige Belange  
6.1 Ver- und Entsorgung  
• Gas-, Strom,- und Wasserversorgung  
Die Versorgung des Plangebietes erfolgt durch Anschluss an die be-
stehenden Leitungsnetze. 
 
• Löschwasserversorgung 
Die Versorgung des Plangebietes mit Löschwasser erfolgt wie bisher 
durch die bestehenden Hydranten. 
 
• Abwasserentsorgung 
Die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers 
wird auf dem Grundstück zur Versickerung gebracht. Die Entsorgung 
des Schmutzwassers erfolgt durch Anschluss an das vorhandene Ka-
nalisationsnetz. 
 
• Abfallentsorgung  
Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entspre-
chend den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gülti-
gen Satzungen zur Abfallentsorgung der Gemeinde Saerbeck.  
 
6.2 Altlasten und Kampfmittelvorkommen 
Erkenntnisse über Bodenverunreinigungen, Altlasten / Altlastenver-
dachtsflächen oder Kampfmittelvorkommen innerhalb des Plangebe-
tes bestehen nicht.  
 
6.3 Immissionsschutz 
Belange des Immissionsschutzes sind durch die vorliegende Ände-
rung des Bebauungsplanes nicht betroffen. 
 
6.4 Denkmalschutz  
Belange des Denkmalschutzes sind im Plangebiet nicht betroffen. Im 
Falle von kulturhistorisch wichtigen Bodenfunden sind die Vorschrif-
ten des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. Ein entspre-
chender Hinweis ist im Bebauungsplan aufgenommen. 
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7 Flächenbilanz 
Gesamtfläche 0,2 ha – 100 % 
davon: 
– Allgemeines Wohngebiet 0,2 ha – 100 % 

 
 
 
 
 
 
Bearbeitet für die Gemeinde Saerbeck 
Coesfeld, im Juni 2016  
 
 
WOLTERS PARTNER 
Architekten & Stadtplaner GmbH   
Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld 
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Anhang 
 
Tab. 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 2 im Messtischblatt 3811, Stand: Febr. 
2016. Erhaltungszustände: G = günstig, U = unzureichend, S = schlecht. WS = Wo-
chenstube, WQ = Winterquartier, ZQ = Zwischenquartier. XX = Hauptvorkommen, X 
= Vorkommen, (X) = potentielles Vorkommen. 
Art Status Erhaltungszustand Kleingehölze Säume Gärten,7Parkanlagen
Wissenschaftlicher-Name Deutscher-Name in7NRW7(ATL)

Säugetiere
Eptesicus)serotinus Breitflügelfledermaus Art-vorhanden G: X XX
Myotis)brandtii Große-Bartfledermaus Art-vorhanden U X X X
Myotis)dasycneme Teichfledermaus Art-vorhanden G X (X)
Myotis)daubentonii Wasserfledermaus Art-vorhanden G X X
Myotis)nattereri Fransenfledermaus Art-vorhanden G X (X) (X)
Nyctalus)leisleri Kleiner-Abendsegler Art-vorhanden U X/WS/WQ X
Nyctalus)noctula Großer-Abendsegler Art-vorhanden G WS/WQ (X) X
Pipistrellus)pipistrellus Zwergfledermaus Art-vorhanden G XX XX
Plecotus)auritus Braunes-Langohr Art-vorhanden G X X X

Vögel
Accipiter)gentilis Habicht sicher-brütend G: X X
Accipiter)nisus Sperber sicher-brütend G X X X
Alauda)arvensis Feldlerche sicher-brütend U: X
Alcedo)atthis Eisvogel sicher-brütend G (X)
Anas)clypeata Löffelente rastend S (X)
Anas)crecca Krickente rastend G (X)
Anas)querquedula Knäkente rastend U (X)
Anthus)trivialis Baumpieper sicher-brütend U X
Asio)otus Waldohreule sicher-brütend U XX (X) X
Athene)noctua Steinkauz sicher-brütend G: XX X X
Buteo)buteo Mäusebussard sicher-brütend G X X
Cuculus)canorus Kuckuck sicher-brütend U: X X
Delichon)urbica Mehlschwalbe sicher-brütend U X X
Dryobates)minor Kleinspecht sicher-brütend U X X
Dryocopus)martius Schwarzspecht sicher-brütend G X X
Falco)subbuteo Baumfalke sicher-brütend U X X
Falco)tinnunculus Turmfalke sicher-brütend G X X X
Hirundo)rustica Rauchschwalbe sicher-brütend U X X
Luscinia)megarhynchos Nachtigall sicher-brütend G XX X X
Milvus)milvus Rotmilan sicher-brütend S X (X)
Oriolus)oriolus Pirol sicher-brütend U: X X
Passer)montanus Feldsperling sicher-brütend U X X X
Perdix)perdix Rebhuhn sicher-brütend S XX X
Phoenicurus)phoenicurus Gartenrotschwanz sicher-brütend U X X
Rallus)aquaticus Wasserralle sicher-brütend U (X)
Strix)aluco Waldkauz sicher-brütend G X (X) X
Tyto)alba Schleiereule sicher-brütend G X XX X

Amphibien
Rana)arvalis Moorfrosch Art-vorhanden G X
Triturus)cristatus Kammmolch Art-vorhanden G X (X) (X)  
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